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Weitere  Informationen zum Verfahrensablauf und den allgemeinen 
Zielen und Zwecken der Planung erhalten Sie von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Stadtplanungsamtes. Um vorherige Terminverein-
barung bei dem zuständigen Sachbearbeiter unter der Telefonnummer 
0661/102-1619 oder im Sekretariat unter 0661/102-1611 wird gebeten.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan gemäß § 3 
(2) Satz 4 in Verbindung mit § 4a Abs. 5 BauGB unberücksichtigt blei-
ben können.

Wir weisen weiterhin darauf hin, dass alle personenbezogenen Daten 
im Rahmen des Bauleitplanverfahrens gemäß Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) verarbeitet werden und die Beteiligten konkludent 
hierzu ihre Zustimmung erteilen. 

Fulda, den 16.11.2023  
Der Magistrat der Stadt Fulda
gez. Dr. Heiko Wingenfeld
Oberbürgermeister

Amtliche Bekanntmachung

13.  Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Fulda, 
Stadtteil Kämmerzell „Nördl. Pfingstweide“

• Beschluss über die Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung 
    gemäß § 3 (1) BauGB und § 4 (1) BauGB
• Beschluss über die Offenlegung gemäß § 3 (2) BauGB und 
   über die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
    öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fulda hat in ihrer Sitzung 
am 25.09.2023 über die Ergebnisse der im Rahmen der frühzeitigen Be-
teiligung gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB eingegangenen Stellungnah-
men entschieden. Gleichzeitig wurde die Offenlegung gemäß § 3 (2) 
BauGB und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gemäß § 4 (2) BauGB beschlossen. 

Zur Befriedung der Nachfrage nach Einfamilienhausgrundstücken für 
selbstgenutztes Wohneigentum im Stadtteil Kämmerzell und den an-
grenzenden Stadtteilen soll auf einer derzeit landwirtschaftlich genutz-
ten Fläche am östlichen Ortsrand ein neues Wohngebiet mit bis zu 53 
Grundstücken entwickelt werden. Im Flächennutzungsplan ist die Flä-
che zu 80 % als Wohnbaufläche dargestellt. Da sich aufgrund des ak-
tuellen Neubauentwurfs mit einer rund 20 Meter breiten Grünfläche 
das Baugebiet in Richtung Osten verschiebt, wird diese Flächennut-
zungsplanänderung parallel zum Bebauungsplanverfahren notwendig.

Der Geltungsbereich der 13. Flächennutzungsplanänderung umfasst 
eine Fläche von ca. 5,3 ha und beinhaltet die nachfolgend aufgeführ-
ten Grundstücke in der Gemarkung Kämmerzell:
Alle Flurstücke liegen in der Flur 7, Flurstück 92 (Gerloser Weg), 93/1, 93/3, 
93/4, 94 (Dietershaner Weg), 95, 18/1, 18/2 und in Teilen die Flurstücke 
21, 27, 46 (Veilchenstraße), 66 (Geranienstraße) und 74 (Lilienstraße).  
Die Lage des Geltungsbereiches ist aus der Abbildung ersichtlich.

Die nach § 2 Abs. 4 BauGB vorgeschriebene Umweltprüfung wurde durch-
geführt und ist gemäß § 2a BauGB Teil der Begründung. Umweltbezo-
gene Informationen zu folgenden Themen sind enthalten:

- Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Ortsbild/Erho- 
   lung, Bevölkerung, menschliche Gesundheit und biologische Viel- 
     falt mit Angaben zum Wirkungsgefüge und Auswirkungen sowie de- 
    ren Wechselbeziehungen;
- Schutzgut Mensch und Gesundheit mit Angaben zu den umweltbe- 
    zogenen Auswirkungen durch Lärm- und Geruchsemissionen;
- Vermeidung von Immissionen und sachgerechter Umgang mit Ab- 
    fällen und Abwässern;
- Erhaltung der Luftqualität mit Bewertung der Auswirkungen auf Kli- 
    ma und Luft;
- Erneuerbare Energien und sparsame Nutzung von Energie
- Darstellung von Landschaftsplänen und sonstigen Plänen;
- Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung möglicher Eingrif- 
    fe in die verschiedenen Schutzgüter.

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung bei gleichzei-
tiger frühzeitiger Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öf-
fentlicher Belange gemäß §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB sind folgende Stel-
lungnahmen mit umweltrelevanten Inhalten eingegangen: 

- RP Kassel, Dez. Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Altlasten, Bo- 
    denschutz mit Hinweisen zum Bodenschutz 
- RP Kassel, Dez. Kommunales Abwasser, Wassergüte, Oberirdische Ge- 
    wässer, Hoch-wasserschutz mit Hinweisen zur Einleitung von Nie- 
    derschlagswasser in den südlich gelegenen Bocksbach.
- Kreisausschuss des Landkreises Fulda – Bauen und Wohnen – mit Hin- 
     weisen zur sparsamen Umnutzung landwirtschaftlicher Nutzflächen.
- OsthessenNetz mit Hinweisen zur umweltverträglichen Straßen- und  
    Außenbeleuchtung.

Aus der Öffentlichkeit wurde eine Stellungnahme des Ortsbeirates Käm-
merzell mit Hinweisen zu Gestaltung der öffentlichen Grünflächen so-
wie der Gefahrenabwehr bei Starkregenereignissen abgegeben.

Die Offenlegung gemäß § 3 (2) BauGB findet in der Zeit vom 

                         23.11.2023 bis 29.12.2023

statt. Während dieser Zeit werden der Entwurf der 13. Flächennutzungs-
planänderung, die Begründung mit integriertem Umweltbericht sowie 

die nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegen-
den Stellungnahmen mit umweltrelevanten Belangen im Internet ver-
öffentlicht und zusätzlich beim Magistrat der Stadt Fulda, Stadtschloss, 
Schlossstraße 1, Bürgerbüro, zur allgemeinen Einsichtnahme ausgelegt 
und können zu folgenden Zeiten eingesehen werden:

Montag, Dienstag, Donnerstag  von 08:00–18:00 Uhr                
Mittwoch     von 08:00–12:00 Uhr
Freitag    von 08:00–15:00 Uhr       
und Samstag    von 09:00–12:00 Uhr,

sofern nicht auf die genannten Tage ein gesetzlicher oder ortsüblicher 
Feiertag fällt.

Alle Unterlagen sind während der Veröffentlichungsfrist im Internet unter 

http://www.bauen-fulda-stadt.de

einsehbar. Wir bitten, vorzugsweise diesen Weg der Einsichtnahme 
zu wählen. 

Ein entsprechender Verweis auf diese Seite erfolgt auch im Bauleitpla-
nungsportal des Landes Hessen unter https://bauleitplanung.hes-
sen.de/flaechennutzungsplaene-in-hessen-a-z/d-f

Stellungnahmen  zu dem Flächennutzungsplanänderungsentwurf kön-
nen während der Veröffentlichungsfrist elektronisch an stadtplanungs-
amt@fulda.de übermittelt werden bzw. schriftlich oder zur Niederschrift 
zu folgenden Sprechzeiten beim Magistrat der Stadt Fulda – Stadtpla-
nungsamt – vorgebracht werden:

Montag bis Donnerstag:       8:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr,
Freitag:           8:30 – 13:00 Uhr.

Weitere Informationen zum Verfahrensablauf und den allgemeinen Zie-
len und Zwecken der Planung erhalten Sie von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Stadtplanungsamtes. Um vorherige Terminverein-
barung bei dem zuständigen Sachbearbeiter unter der Telefonnummer 
0661/102-1619 oder im Sekretariat unter 0661/102-1611 wird gebeten.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan gemäß § 3 (2) 
Satz 4 in Verbindung mit § 4a Abs. 5 BauGB unberücksichtigt bleiben 
können. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im 
Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz 
in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechts-
behelfsgesetzes gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsge-
setzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen 
der Veröffentlichungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht 
hat, aber hätte geltend machen können.

Wir weisen weiterhin darauf hin, dass alle personenbezogenen Daten 
im Rahmen des Bauleitplanverfahrens gemäß Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) verarbeitet werden und die Beteiligten konkludent 
hierzu ihre Zustimmung erteilen. 

Fulda, den 16.11.2023  
Der Magistrat der Stadt Fulda
gez. Dr. Heiko Wingenfeld
Oberbürgermeister 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG STELLENAUSSCHREIBUNGEN

HINWEISBEKANNTMACHUNG
Folgende aktuelle Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Fulda sind 

ab sofort im Internet unter unter der Adresse  
www.fulda.de/bekanntmachungen  

sowie im Bürgerbüro der Stadt Fulda, Schlossstraße 1, 36037 Fulda 
einsehbar:  

- Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
Montag, 27.11.2023, 18:00 Uhr,

im Sitzungszimmer B 122 (Schlosskapelle) des Stadtschlosses 

- Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung,  
Wirtschaft und Verkehr

Mittwoch, 22.11.2023, 18:00 Uhr,
im Sitzungszimmer D 105 (Kurfürstenzimmer)  

des Stadtschlosses

- Sitzung des Beirates der Menschen mit Behinderungen
Am Mittwoch, 29.11.2023, 18:00 Uhr,

im Sitzungszimmer D 105 (Kurfürstenzimmer)  
des Stadtschlosses

- Bebauungsplan der Stadt Fulda,  
Stadtteil Kämmerzell Nr. 4 „Nördlich Pfingstweide“

• Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB
• Beschluss über die Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung ge-

mäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB
• Beschluss über die Offenlegung gemäß § 3 (2) BauGB und 

über die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 (2) BauGB

- 13. Änderung des Flächennutzungsplans der  
Stadt Fulda, Stadtteil Kämmerzell „Nördl. Pfingstweide“

• Beschluss über die Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung ge-
mäß § 3 (1) BauGB und § 4 (1) BauGB

• Beschluss über die Offenlegung gemäß § 3 (2) BauGB und 
über die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-

cher Belange gemäß § 4 (2) BauGB

- Öffentliche Zustellung
durch Bekanntmachung einer Benachrichtigung an  

Mike Czichocki

- Hinweis auf Offenes Verfahren gemäß VgV § 15
Ausbau der Bonifatiusschule zur Ganztagsschule 

Ingenieurleistungen 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG STELLENAUSSCHREIBUNGEN

INTERESSIERT? 
Alle aktuellen Ausschreibungen und Informationen finden Sie auf 

www.fulda.de/stellenangebote
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Die Stadtverwaltung Fulda zählt mit mehr als 1400 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern der Region 

und bietet vielfältige berufliche Chancen. Aktuell suchen wir: 

sowie Interessierte (m/w/d) für die Ausbildungs- und Studien-
gänge, die auf unserer Homepage veröffentlicht sind, u.a.:

• Sachgebietsleitung (m/w/d) kaufm. Gebäudemanage- 
   ment
• Pädagogische Fachkräfte für unsere Kitas (m/w/d)
• Sachbearbeiter/in (m/w/d) im Bereich Geburten
• Stellvertretende Leitung der Kita Weltentdecker (m/w/d) 
• Personalsachbearbeiter/in (m/w/d)
• Anlagenmechaniker/in (m/w/d)
• Meister für Veranstaltungstechnik oder Fachkraft für 
   Veranstaltungstechnik (m/w/d)

• Duales Studium Bauingenieurwesen BKI und TGA
• Praxisintegrierte, vergütete Ausbildung zum/zur  
   Erzieher/-in und Heilerziehungspfleger/-in (m/w/d)
• Bachelor of Arts, Public Administration und Digitale  
   Verwaltung 

Die Volkshochschule der Stadt 
Fulda präsentiert wieder eine 
Reihe von spannenden Veran-
staltungen. Anmeldung, Infos 
und weitere Kursangebote un-
ter Telefon (0661) 102-1477 
oder auf der Homepage unter 
www.vhsfulda.de. 
 
Hier eine Auswahl für den No-
vember/Dezember: 
vhs Pub-Quiz 
In Kooperation mit dem Litera-
tur- und Event-Lesung-Verein 
Fulda e. V. veranstaltet die vhs 
ein Quiz. Gespielt wird in Grup-
pen von maximal fünf Perso-
nen. Termin: Donnerstag, 30. 
November, 20 bis 22 Uhr, Ort: 
Trinity Pub am Doll, Peterstor 1, 
Gebühr: gebührenfrei, ohne 
Anmeldung . 
 
Severikirche 
Die einzige gotische Kirche, die 
Fulda heute noch besitzt, ist 
die Severikirche, die vormals 
als „Neue Kirche“ bekannt war. 
Sie ist in den Jahren 1438 - 
1445 erbaut und erzählt von ei-
ner abwechslungsreichen Ge-
schichte. Termin: Donnerstag, 
30. November, 15 bis 16 Uhr,  

 
Ort: Vor der Kirche am Severi-
berg, Gebühr: 5 Euro Spende 
für die Kirche. 
 
Bauchtanz  
Fitness für Anfängerinnen  
Ein Bauchtanz Workshop zum 
Schnuppern für Frauen jeden 
Alters! Termin: Samstag, 2. De-
zember, 10.30 bis 12,45 Uhr, 
Ort: Kanzlerpalais, Forum, Ge-
bühr: 12 Euro, 1 Termin. 
 
Einkommensteuererklärung 
verständlich gemacht - online 
Sowohl theoretisch als auch 
praxisnah wird – anhand der 
Formulare – vermittelt, was bei 
der Fertigung einer Einkom-
mensteuerklärung wichtig ist. 
Termin: Sonntag, 3. Dezember, 
10.15 bis 16 Uhr, Ort: Online, 
Gebühr: 68 Euro, 1 Termin. 

VHS-HIGHLIGHTS IM NOVEMBER/DEZEMBER 


